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Empfehlung für einen

BESCHLUSS DES RATES

über die Zustimmung zum Abschluss – durch die Europäische Kommission im Namen 
der Europäischen Atomgemeinschaft – des Protokolls zum Abkommen über 

Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und Turkmenistan andererseits anlässlich des Beitritts 

der Republik Bulgarien, der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Kroatien, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, 
Ungarns, der Republik Malta, der Republik Polen, Rumäniens, der Republik Slowenien 

und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union
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BEGRÜNDUNG

Der beigefügte Vorschlag ist der Rechtsakt für die Empfehlung für einen Beschluss des Rates 
über die Zustimmung zum Abschluss – durch die Europäische Kommission im Namen der 
Europäischen Atomgemeinschaft – des Protokolls zum Abkommen über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und Turkmenistan andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Bulgarien, der 
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Kroatien, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, Ungarns, der Republik Malta, der Republik 
Polen, Rumäniens, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen 
Union.

i) Empfehlung für einen Beschluss des Rates über die Zustimmung zum Abschluss des 
Protokolls durch die Europäische Kommission im Namen der Europäischen 
Atomgemeinschaft.

Dieser Vorschlag wird zusammen mit

ii) einem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des 
Protokolls im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten und

iii) einem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Protokolls 
im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten vorgelegt.

Gemäß den Akten über den Beitritt der Republik Bulgarien, der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Kroatien, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der 
Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, Rumäniens, 
der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union treten diese 
Länder den von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten unterzeichneten oder 
geschlossenen internationalen Abkommen durch Abschluss eines Protokolls zu diesen 
Abkommen bei.

Das Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen 
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Turkmenistan andererseits (im 
Folgenden „Abkommen“) wurde am 25. Mai 1998 in Brüssel unterzeichnet (das Abkommen 
wird zurzeit ratifiziert und ist noch nicht in Kraft getreten). 

Mit dem vorgeschlagenen Protokoll werden die Republik Bulgarien, die Tschechische
Republik, die Republik Estland, die Republik Kroatien, die Republik Zypern, die Republik 
Lettland, die Republik Litauen, Ungarn, die Republik Malta, die Republik Polen, Rumänien, 
die Republik Slowenien und die Slowakische Republik als Vertragsparteien in das 
Abkommen aufgenommen und wird die EU zur Bereitstellung verbindlicher Fassungen des 
Abkommens in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, 
französischer, griechischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer, 
niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, 
slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache verpflichtet.

Nach Auffassung der Kommission ist das Ergebnis der Verhandlungen zufriedenstellend und 
sie ersucht den Rat, einen Beschluss des Rates über die Zustimmung zum Abschluss – durch 
die Europäische Kommission im Namen der Europäischen Atomgemeinschaft – des 
Protokolls zum Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den 
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Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Turkmenistan 
andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Bulgarien, der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Kroatien, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der 
Republik Litauen, Ungarns, der Republik Malta, der Republik Polen, Rumäniens, der 
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union anzunehmen. 

www.parlament.gv.at



DE 4 DE

Empfehlung für einen

BESCHLUSS DES RATES

über die Zustimmung zum Abschluss – durch die Europäische Kommission im Namen 
der Europäischen Atomgemeinschaft – des Protokolls zum Abkommen über 

Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und Turkmenistan andererseits anlässlich des Beitritts 

der Republik Bulgarien, der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Kroatien, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, 
Ungarns, der Republik Malta, der Republik Polen, Rumäniens, der Republik Slowenien 

und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 101 Absatz 2,

auf Empfehlung der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 6 Absatz 2 der Akte von 2003 über den Beitritt der Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der 
Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der 
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik, nach Artikel 6 Absatz 2 der 
Akte von 2005 über den Beitritt der Republik Bulgarien und Rumäniens und nach 
Artikel 6 Absatz 2 der Akte von 2011 über den Beitritt der Republik Kroatien wird 
dem Beitritt zu dem Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen 
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Turkmenistan andererseits (im Folgenden „Abkommen“) durch den Abschluss eines 
Protokolls zu dem Abkommen zugestimmt. Artikel 6 Absatz 2 der Beitrittsakten von 
2003, 2005 und 2011 sieht für einen derartigen Beitritt ein vereinfachtes Verfahren 
vor, nach dem das Protokoll zwischen dem Rat, der im Namen der Mitgliedstaaten 
handelt und einstimmig beschließt, und den betreffenden Drittländern geschlossen 
wird. 

(2) Am 8. Dezember 2003 ermächtigte der Rat die Kommission, im Namen der 
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Turkmenistan ein Protokoll zum 
Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen 
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Turkmenistan andererseits 
anlässlich des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, 
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der 
Slowakischen Republik zur Europäischen Union auszuhandeln.
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(3) Am 23. Oktober 2006 ermächtigte der Rat die Kommission, im Namen der 
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit Turkmenistan ein Protokoll zum 
Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen 
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Turkmenistan andererseits 
anlässlich des Beitritts der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen 
Union auszuhandeln.

(4) Am 14. September 2012 ermächtigte der Rat die Kommission1 – im Hinblick auf den 
Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union – zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit Drittländern über die Anpassung von Übereinkünften, die 
zwischen der Europäischen Union beziehungsweise zwischen der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten und diesen Drittländern unterzeichnet oder geschlossen 
wurden. 

(5) Dem Abschluss des Protokolls durch die Kommission sollte im Hinblick auf die 
Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Europäischen Atomgemeinschaft fallen, 
zugestimmt werden.

(4) Im Hinblick auf die Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten fallen, sind die Unterzeichnung und der Abschluss des Protokolls 
Gegenstand eines getrennten Verfahrens —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Einziger Artikel

Dem Abschluss – durch die Europäische Kommission im Namen der Europäischen 
Atomgemeinschaft – des Protokolls zum Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit 
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Turkmenistan andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Bulgarien, der Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, der Republik Kroatien, der Republik Zypern, der Republik 
Lettland, der Republik Litauen, Ungarns, der Republik Malta, der Republik Polen, 
Rumäniens, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union 
wird zugestimmt.

Der Wortlaut des Protokolls ist dem Beschluss über dessen Unterzeichnung beigefügt.

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Rates
Der Präsident

1 Beschluss des Rates über die Ermächtigung – im Hinblick auf den Beitritt der Republik Kroatien zur 
Europäischen Union – zur Aufnahme von Verhandlungen über die Anpassung von Übereinkünften, die 
zwischen der Europäischen Union beziehungsweise zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und einem oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren internationalen 
Organisationen unterzeichnet oder geschlossen wurden (Ratsdok. 13351/12 LIMITED).
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